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Géodésie/Mensuration

Anforderungen der SBB
an die Uberwachung von
Bahntechnikanlagen

Baustellen im nahen Umfeld des Bahntrasses konnen die Stabilitat des Gleiskorpers
beeintrachtigen und somit eine Gefahr fir den Zugverkehr bedeuten. Um den Nor-
malbetrieb trotz Bautatigkeiten zu gewahrleisten, muss beim Vorliegen eines Risikos
eine Uberwachung der Bahntechnikanlagen durchgefiihrt werden. Die entsprechen-
den Anforderungen sind im Regelwerk SBB | 50009 definiert. Darin ist festgelegt,
welche Anlageteile zu kontrollieren sind und welche Parameter wie und mit welchen
Grenzwerten zu prifen sind. Ferner werden darin die Zustandigkeiten und der Mel-
deprozess im Falle von Grenzwertlberschreitungen geregelt. Dieser Artikel soll den
Leser mit den bahnspezifischen Herausforderungen vertraut machen und aufzeigen,
welche Anforderungen bei einer Gleistiberwachung speziell zu beachten sind.

S. Eisenegger

1. Organisation
innerhalb der SBB

Projekte (PJ) ist die Projektmanagement-
und Engineering Organisation der SBB-In-
frastruktur. Innerhalb P) ist das Kompe-
tenzzentrum Geomatik neben der Gleis-
trassierung fur die vermessungstechnische
Begleitung der Infrastruktur-Projekte
zustandig. Darunter fallen auch alle geo-

Abb. 1: Automatisches Monitoring.
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datischen Uberwachungsmessungen. P)
plant aber keine Immobilienprojekte der
SBB. Dort wird in der Regel ein General-
planer beigezogen, welcher u.a. fur die
korrekte Uberwachung verantwortlich
ist.

Fur gleisnahe Baustellen von Dritten ist
Anlagen und Technologie (AT) zustandig.
AT ist der Anlagebesitzer bei der SBB und
betreibt eine Koordinationsstelle fir
bahnnahes Bauen. Sie priifen Baugesuche
im Umfeld von Bahnanlagen auf Risiken
fur den Bahnbetrieb und fur die Infra-
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struktur. Bei Bedarf fordern sie entspre-
chende Uberwachungsmassnahmen bei
der Bauherrschaft ein.

2. Das Uberwachungs-
konzept

Als Grundlage fur jede Uberwachung ist
ein Uberwachungskonzept zu erstellen.
Es muss sich jeweils auf das Regelwerk
[-50009 abstutzen und erganzt dessen
Angaben mit den spezifischen Begeben-
heiten des Projekts. Dies sind:

e Projektbeschreibung inkl. Objektskizze

e Risikoanalyse, Aufzeigen von potenziel-
len Gefahrdungen fur den Bahnverkehr
und fur die Bahnanlagen

e Beschreibung der zu Uberwachenden
Objekte

e Messgrossen (was gemessen werden
soll)

¢ Uberwachungsbereich und Umfang

e Zeitraum und Messintensitat

e Grenzwerte und allenfalls Angaben zur
Messgenauigkeit, wobei diese i.d.R.
aus den Grenzwerten abzuleiten sind

e Personenscharfe Alarmorganisation,
Alarmierungsablauf sowie Massnahmen
(z.B. Gleisstopfung, Anderung der Bau-
methode, Betriebseinschrankungen)

e Allenfalls weitere Angaben zur Art der
Uberwachung (manuell, halbautomati-
siert, automatisiert), Auswertung, Do-
kumentation und Interpretation

Das Uberwachungskonzept dient dem

Vermessungsunternehmer als qualifizier-

ter Auftragsbestandteil bei der Submissi-

on und der Ausfuhrung.

3. Uberwachung
der Fahrbahn

Bei einer Gleisiberwachung werden im
Grunde genommen die sicherheitsrele-
vanten Grenzwerte der Fahrdynamik
Uberwacht. Da die Berechnung und Be-
urteilung dieser Grenzwerte umfassende
Trassierungskenntnisse und eine Trassie-
rungssoftware erfordern, wurden mit
dem Regelwerk 1-50009 praxisnahe Er-
satzgrossen definiert, die relativ einfach
messbar sind und lediglich ein Grundver-
standnis flr die Trassierung verlangen.
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Grundlage fur die Gleistiberwachung ist
ein Punktraster auf den Schienenober-
kanten. Alle 4.80 m werden zwei Punkte
auf den beiden Schienen, jeweils mittig
auf der Oberkante definiert (Querabstand
1.500m). Von dieser Basis darf nur in
Ausnahmefallen und in Rucksprache mit
einem Geomatikspezialisten der SBB ab-
gewichen werden, da die Grenzwerte
darauf basieren.

Die Gleisverwindung N muss in jedem Fall
Uberwacht werden, weil sie das wichtigs-
te Kriterium fur die Entgleisungssicherheit
eines Schienenfahrzeugs darstellt. Sie
wird in Promille angegeben und berech-
net sich aus der Uberhéhungsénderung
zwischen zwei Messquerschnitten divi-
diert durch deren Langsabstand mit

U, — Uy Uy[mm] — G [mm
o) = 20 Al 4]so£[ ]

wobei die Uberhéhung (0) definiert ist als
die Hoéhendifferenz zwischen linker und
rechter Schienenoberkante. Die Verwin-
dung tritt auch bei einer regelkonformen
Trassierung in Form von Uberh&hungsram-
pen auf. Damit wird eine Kurvenutberho-
hung auf und wieder abgebaut. Entschei-
dend fur die Fahrsicherheit ist alleine der
absolute Betrag der aktuellen Verwindung,
nicht aber die Differenz zur Soll-Lage. D.h.
bei der Nullmessung kann sich der Grenz-
wert bereits von Beginn weg in der Nahe
des Aufmerksamkeitswerts bewegen. Ein
wesentlicher Unterschied zu Nullmessun-
gen in der Ingenieurvermessung.

Je nach Gefahrdungspotential wird im
Uberwachungskonzept festgelegt, ob
auch Gleissetzungen/hebungen und
schiebungen zu Uberwachen sind. Dabei
interessieren absolute Verschiebungen,
wie z.B. eine gleichmassige Gleissetzung
Uber 50 m, nur zweitrangig. Fur die Fahr-
sicherheit sind vielmehr lokale Verformun-
gen von grosser Wichtigkeit. Aus diesem
Grund erfolgt die Uberwachung tber die
Verdnderung der vertikalen und horizon-
talen Pfeilhéhen (vPf und hPf), die jeweils
aus drei benachbarten Punktepaaren ab-
geleitet werden. Es wird nur die Gleisach-
se beurteilt. Das heisst, aus den Punkte-
paaren wird jeweils ein Gleisachspunkt

Verwindung N; [%o]

Pfeilhéhen vertikal / horizontal Pf; [mm]

- 9.6 m =
48m | 4.8m
Pfeilhdhe Ist-Lage

Abb. 2: Basen fur die Berechnung der Verwindung (links) und der Pfeilhéhen

(rechts).

ermittelt und anschliessend wird die Dif-
ferenz des mittleren Achspunktes zur
Sehne durch die dusseren Achspunkte
berechnet. Auf eine getrennte Beurteilung
der einzelnen Schienen wird verzichtet.

4. Messmethodik,
Genauigkeit und Darstel-
lung der Resultate

Messmethodik

Die Messmethode sollte nur in Ausnah-
meféllen im Uberwachungskonzept vor-
geschrieben werden. Grundsétzlich wird
angestrebt, dass der Vermessungsunter-
nehmer aufgrund der Anforderungen die
wirtschaftlichste Losung anbietet. Die
minimalen Anforderungen an die Mess-
methode werden bestimmt durch die
erforderlichen Messelemente:

e Die Verwindung kann anhand von
Neigungsmessungen

¢ (Gleiswasserwaage) oder mit einer
reinen Hohenmessung der Schie-
nenoberkanten bestimmt werden.

e Die vertikalen Pfeilhéhen bzw. die ab-
soluten Setzungen/Hebungen kénnen
mittels absoluten Hohen der Schie-
nenoberkanten bestimmt werden.

¢ Die horizontalen Pfeilhdhen bzw. die
Gleisschiebungen erfordern die Bestim-
mung der E/N-Koordinaten.

Messgenauigkeit

Quer zur Gleisachse und in der Hohe liegt
die geforderte Nachbargenauigkeit zwi-
schen 0.5mm und 1.0mm als einfache
Standardabweichung. Dies ist insofern bei
tachymetrischen Messungen herausfor-
dernd, wenn ein Uberwachungsbereich
mit mehreren Stationierungen abgedeckt

Soll - JNulimessung vom 18.04.2016 12. Folgemessung vom 25.05.2016
= 5
s 5 &
£l e g g
| g g F
g |8 . F 2 |8
g1 3|2 ) 3|2 2 |l |= |z
e 2 X 2 X ha
] € I} N t | o 2 |z 2 |<
2 a = g a =4 > 2 o
= 2 2
s, A 8.1 2 |2 |s |a|28|s.]2 |%
g ¢ 3 ) g 6§ e 3 = - |sE|68]¢ 5
slsel 2 [g8.(% | 2 (35| &8 |g2|% |2 |38 |5:[3¢|a¢
2l¢%| 5 | 82| 2 g |83 % | 23|28 |2 |aL[83 g% |3
= sl 28] & s> | 2 3 i b 83 |2 ER P IF E RN
I - - og |2 e [ sg e |2 S |sz|s8|52(5¢%
s | E|E|E )53 2 | 22§ T | g3 2 |28 |5 | B (52|58 8¢8 8¢
H 5 5|28 |[|2&% S 63 F-1 S Ex 5 85 | 8% S |5 |5x<|5e|&¢e
x o a < o+ I -4 D g > > + = T u D4 > > + > + £ + £ +
[m] | (mm]| [m] [m] [mm] )] [mm] [m] [m] [mm] | (%] | [mm] | [mm] [mm]
12184.95 | : ; 0 ::;'zgg 447.359 3 0.000 0
L s 17 247.363 22 d
12180.72 ——— 0 Farer] “732| 2 -1 0000 | © B
L o 647‘367 2 447.365 2
12194.52 | 0 : 447.366 | 2 -1 21 447.364 | 2 2 3 2
IR 6 447.365 447.363
L 2 447.373 b 447.371 J
12199.35 | 0 s 447372 2 2 SN paza70| 1 p—m 2 1 2 2
R 8 447.371 447.370
5 9 479 447.374 o 447.374 o
12204.14 | 0 3741 gaza74| 1 1 473741 g47374) 1 f——o o 2 4 0
R | 10 = 447.373 5% 447.373 5
1220892 || 1 o P73 gaza7a| 2 I EIETER PYRTH A 0 3 7 1
R |2 |, 447.373 o 447372 3
1221371 - 13 o |38 yzarr| 2 g TS raes| 12— 9 | 2 | 11 |
R | 14 447.376 447.362
L e 447.380 0.7 447.374 &
12218.47 | 0 : 447.381| 1 374) saraes| 19 f—— 47 5 24 7
| R 16 447.382 447.355
L 17 481 447.385 o 447.382 g
1222328 | 0 : 447384 | 1 a4 e saran | 22 13 2 23 5
R | 18 7 447.383 T 447.360 5
1222808 || 19 o |43 yu739| a4 10 |78 a7 | 14 7 [ s [
[rR ]2/, 447.387 i 447.375 A

Tab. 1: Tabelle fur die Gleisuberwachung.
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werden muss. Absolut geniigen 2-3 mm
einfache Standardabweichung. Die Langs-
richtung kann vernachldssigt werden.

Darstellung der Resultate

Die Messresultate und deren abgeleitete
Grossen sind sowohl tabellarisch, als auch
graphisch nachvollziehbar zu protokollie-
ren. Die Lage der Uberwachungspunkte
ist in einem Situationsplan darzustellen.
Die zu prufenden Parameter sind in den
Uberwachungstabellen eindeutig erkenn-
bar anzugeben. Falls Grenzwerte Uber-
schritten wurden, missen diese in den
Tabellen deutlich hervorgehoben werden.
Anhand von Diagrammen soll die zeitliche
Entwicklung der Deformationen besser
analysiert werden kénnen. Es sind fur die
Gleisverwindungen, die Gleissetzungen,
hebungen und schiebungen graphische
Darstellungen zu erstellen. Optional kon-
nen auch Grafiken furr weitere Uberwa-
chungswerte verlangt werden.

Versicherung der Uberwachungs-
punkte

Je nach Messintervall, Zuganglichkeit
oder auch aus Sicherheitsgriinden andern
sich die Anforderungen an die Punktver-
sicherung. Die einfachste Methode ist die
direkte Aufnahme der Schienenoberkan-
te mittels Doppelprismenlatte oder durch
direktes Nivellieren. Dafir muss ein er-
hohter Sicherheitsaufwand fur die Folge-
messungen betrieben werden.

In vielen Fallen ist eine Versicherung mit
permanenten Zielzeichen sicherer und
wirtschaftlicher. Die Punkte kbnnen dabei
durch eine Person ausserhalb des Sicher-
heitsbereiches gemessen werden. Nicht
zu unterschatzen ist dabei der Wartungs-
aufwand, insbesondere an Stellen, wo
haufig Zige bremsen. Die Zielzeichen sind
mit einem Mindestabstand von 1.5m
zueinander und 2-3cm unterhalb der
Schienenoberkante zu installieren, um die
Zerstdrung durch schienengebundene
Baufahrzeuge zu verhindern. Die Verwen-
dung von Prismenhalterungen mit einer
Bruchstelle kénnten den entstandenen
Schaden wesentlich verkleinern.

Die Klarung der Schuldfrage fuihrt jeweils
zu langeren Diskussionen und die SBB ist
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Abb. 3: zerstorte Prismen.

immer weniger bereit, den entstandenen
Schaden abzugelten.

Deswegen ist eine Verwendung von lan-
geren Zielzeichen mit dem SBB-Ansprech-
partner abzusprechen.

Wichtig: Bei einer Montage der Zielzei-
chen auf den Schwellen missen die
Messwerte rechnerisch exakt auf SIOK
der Schienen umgerechnet werden. Die
Uberhéhung ist auf die genaue Basis von
1.500 m zu normieren. Alle Verformungs-
werte sind anhand der Punkte Mitte SIOK
zu berechnen!

5. Spezielle Uberwachungs-
objekte

Uberwachung von Hilfsbriicken

Der Einfluss von Hilfsbricken auf die
Gleishebung oder Einsenkung ist 6rtlich
auf einen Bereich von ca. 5m vor und
nach der Hilfsbrticke beschrankt, wobei
die maximalen Gleiseinsenkungen in der
Regel ungefahr einen Meter hinter den
Hilfsbrtickenenden auftreten. Zur Sicher-
stellung einer gentigend guten Gleislage
ist eine Hilfsbricke wahrend ihrer gesam-
ten Betriebsdauer zu Uberwachen. Be-
schadigungen der Hilfsbricken sind zu
vermeiden. Daher darf an Hilfsbricken
weder geschweisst noch gebohrt
werden. Allfdllige Prismen sind daher
aufzukleben, wobei es bei starren Hilfs-
briicken ausreicht, die Prismen an den
Fundamenten anzubringen. Die Wahl
der Messpunkte variiert von Fall zu Fall.
Die Problematik mit schienengebunde-
nen Baufahrzeugen tritt aufgrund der
Konstruktion der Hilfsbriicken verstarkt
auf.
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Uberwachung Fahrleitung

Massgebend fir die Uberwachung der
Fahrleitung ist die Einhaltung der Tragsi-
cherheit der Tragwerke und die Einhal-
tung der Fahrdrahtlage. Neigungsveran-
derungen und Schiebungen von Fahrlei-
tungsmasten mussen quer und langs zum
Gleis bestimmt und auf die Grenzwerte
hin Gberpruft werden. Bei einer tachyme-
trischen Uberwachung der Neigung soll
der Punktabstand mind. 2m betragen.
Der Soforteingriffswert (siehe Kap.6)
richtet sich nach den Reserven der Fahr-
draht Ist-Lage zu den einzuhaltenden
Grenzwerten und wird bei jedem Projekt
separat definiert. An den Fahrleitungs-
masten sind in der Regel die Gleisversi-
cherungsbolzen angebracht. Bei Defor-
mationen > 5mm wird die Verfalschung
des relativen Bezugs zwischen der Gleis-
versicherung und der Gleisachse zu gross
und muss deshalb dem Kompetenzzent-
rum Geomatik bei PJ gemeldet werden.

6. Alarmierung

Die Grenzwerte fir alle Parameter sind
abhdngig von der maximalen Fahrge-
schwindigkeit, weshalb die Grenzwerte
fur vier verschiedene Geschwindigkeits-
bereiche definiert sind.

Die Alarmierung bei Uberschreitungen

der Grenzwerte erfolgt in einem dreistu-

figen Verfahren.

e Aufmerksamkeitswert: Orientierung
der Projektbeteiligung, evtl. Verkr-
zung der Messintervalle und sorgfaltige
Beobachtung der Entwicklung.

e Interventionswert: Mogliche Massnah-
men sind Korrekturen der Gleise, Ge-
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schwindigkeitsreduktion oder Ande-
rung der Baumethodik.

e Soforteingriffswert: Fahrsicherheit ist
nicht mehr gewahrleistet, es sind sofor-
tige Massnahmen zu treffen. Informa-
tion an den Zugverkehrsleiter, anschlies-
send Alarmierung des Technischen
Zentrums und der Betriebsleitzentrale.
Zusatzliche Massnahmen sind Baustopp
und/oder Streckensperrungen.

Bei jeder Uberwachung ist sicherzustel-

len, dass die Alarmierung und die Erreich-

barkeit der Projektbeteiligten zu jedem

Zeitpunkt der Bauarbeiten méglich ist und

funktioniert. Bei automatisierten Uber-

wachungssystemen ist die Alarmierungin
mehrfacher Hinsicht eine grosse Heraus-
forderung. Zum einen mussen Fehlmes-
sungen zuverldssig erkannt und aus dem
Auswerteprozess gefiltert werden. Bei
haufigen Fehlalarmmeldungen kann es
zu einer Abstumpfung bei den Verant-
wortungstrdgern kommen und tatsachli-
che Verformungen kdnnten ignoriert
werden. Zudem werden Bauarbeiten
haufig in der Nacht ausgefthrt. Bei

Alarmierungen ab Interventionswert wird

ein SBB interner Pikettdienst aufgeboten,

welcher vor Ort die Sicherheit der Bahn-
anlagen Uberpruft.

7. Automatisches
Monitoring

Es wird grundsétzlich zwischen einem
vollautomatischen und einem halbauto-
matischen Monitoring unterschieden. Bei
Ersterem wird sowohl das Geomonito-
ring als auch die Alarmierung automa-
tisch durchgeftihrt, wahrend bei Letzte-
rem der Vermessungsunternehmer die
Messergebnisse vor der Alarmierung auf
Plausibilitat tberprtfen muss. Die vollau-
tomatischen Systeme sind technisch sehr
anspruchsvoll, da die Haufung von Fehl-

Informationsveranstaltungen

stephan.eisenegger@sbb.ch

Bei gentigend Anmeldungen organisiert die SBB an den Standorten (Zurich, Bern, Lausanne
und Bellinzona) Informationsveranstaltungen. Die Veranstaltungen sollen auch dem Aus-
tausch zwischen Vermessungsfirmen und der SBB Geomatik dienen.

Die Anmeldung mit Angabe des bevorzugten Standortes ist zu richten an:

alarmen ausgeschlossen werden muss.
Bei der Uberwachung von Gleisanlagen
gibt es sehr viele Einflisse, die einen
Fehlalarm auslésen kénnen. (Verschmut-
zung durch Brems- oder Baustaub,
Schnee, teilweise Messung der Prismen
unter Belastung, deformierte Prismenhal-
terungen, hohe Anspriche an die Mess-
genauigkeit bzw. Grenzwerte).

Bei der Installation der Tachymeter ist
darauf zu achten, dass es nicht zu elekt-
rischen Storeinflissen durch Erdungska-
bel, Starkstromkabel oder Antrieben der
Fahrzeuge kommen kann. Diese kénnen
beispielsweise zur Zerstérung der Elekt-
ronik durch Potenzialausgleich Uber das
Datenkabel fuhren.

Werden Tachymeter an Fahrleitungsmas-
ten im Bereich einer Baustelle angebracht,
kann es durch die Eigenbewegung des
Mastes zu einer Neigungsveranderung
kommen, die den Bereich des Neigungs-
kompensators des Instrumentes Uber-
schreitet.

Ferner muss bei der Installation sowie bei
der Wartung des Systems mit erhdhtem
Aufwand fur die Bahnsicherheit gerech-
net werden. Sicherheitswarter sind frih-
zeitig zu bestellen und haufig sind die
Gleisanlagen lediglich in der Nacht zu-
ganglich. Die Vorgaben fir die Einhaltung
des Lichtraumprofils sind zu beachten.
Von Vorteil ist es, wenn ein maoglichst
grosser Teil des Systems (auch der Steu-
erkasten) im «Sicheren Bereich» installiert
wird, da dort die Anlage zu jeder Zeit
ohne Sicherheitswarter zuganglich ist.

8. Fazit

Fur Uberwachungsmessungen von Gleis-
anlagen gelten spezielle Anforderungen
fur die zu Uberwachenden Parameter,
deren Grenzwerte, der Alarmierung,
Auswertung und Dokumentation. Insbe-
sondere der Gleisverwindung ist beson-
dere Beachtung zu schenken, da sie sich
sehr sensitiv auf die Fahrsicherheit aus-
wirkt.

Die Installation eines Geomonitoringsys-
tems im Umfeld von gleisnahen Baustel-
len ist besonders herausfordernd bezlig-
lich der Montage der Prismen im Gleisbe-
reich und unterbruchfreies Vorhalten des
Systems unter laufendem Bahnbetrieb.
Bei einer Gleisiberwachung, sei es im
Auftrag der SBB oder auch durch Fremd-
firmen bzw. Behorden, sollte immer eine
Fachperson vom Kompetenzzentrum
Geomatik beigezogen werden. Diese
kann auf Besonderheiten hinweisen und
Unterstutzung bieten fur die Ermittlung
von Kilometrierungen, Sollverwindungen
oder der Pfeilhohe der vertikalen Ausrun-
dung.

Stephan Eisenegger

Leiter Kompetenzzentrum Geomatik
Schweizerische Bundesbahnen SBB
Infrastruktur Projekte Engineering
Vulkanplatz 11

CH-8048 Zirich
stephan.eisenegger@sbb.ch

Geomatik Schweiz 1-2/2017




	Anforderungen der SBB an die Überwachung von Bahntechnikanlagen

